
Questions dn droit civil. - Pai~.\ 

Die Artikel 1 bis 12 des Abkommens treten mit dem Austausch der 
Ratifikationsurkunden, die Artikel 13 bis 45 zwei Monate nach dem Aus
tausch in Kraft. Der Dentschen und der Russischen ~egierung bleibt es 
"\"'Orbehalten, fïtr das Inkrafttreten der Artikel 13 bis 45 einen spateren 
Zeitpnnkt zu vereiubaren, wenn ein rt>gelmiissiger Personen- und :\ach
richtenverkehr zwischen Deutschland und H.ussland nicht recbtzeitig her
gestellt sein sollte. 

Zu U rkund des sen hab en die Bevollrnachtigten dieses Abkommen 
unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

Ausgefertigt in doppelter U rschrift in Berlin am 2 ï. August 18 1 B. 

(Siegel) von Hintze. 
(Siegel) J(ricge. 

225. 

(Siegel) A. Joft",J. 
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Traité de paix; signé à Berlin, Je 7 mars 1918.*)**) 

Deutsches Reichs-Gesetzblatt 1918, Ko. 85. 

Friedensvertrag zwischen Deutschland und Finnland. 

Die Kaiserlich Deutsche Regierung und die Finnische Regierung, "\"'On 

dem Wunsche geleitet, nacb der Erklarung der Selbst:indigkeit Finnlands 
und ihrer Anerkennung durch Deutschl::tnd den Zustand. des Friedens und 
der Freundschaft zwischen den beiden Lündern auf eine dauernde Grund
lage zu stellen, haben beschlossen, einen Friedensvertrag zu vereinbaren 
und zu diesem Zwecke zu Bevol!m;ichtigten ernannt: 

die Kaiserlich Deutsche Regierung: 

den Kanzler des Deutschen Reichs, Dr. Grnfen YOn Hertling , 

die Finn ische Regierung: 

Herrn Dr. phil. Edvard Immanuel Hjelt, Staatsrat, stelh·er
tretenden Kanzler der Universitat Helsingfors, und 

Herrn Dr. jur. Rafael Walc1eruar Erich, Professer des Staats-
und Volkerrechts an der UniversWit Helsingfors, 

welche nach gegenseitiger :Mitteilung ihrer in guter und geboriger Form 
Lefundenen Yollmacnten über nachstehende Bestirnmungen iibereinge
komrnen sind: 

•) Les rntifications ont étt'· échangées it Berlin. le 25 ,iuin 1918. 
**) Cornp. ci-dessous, Ko. 227. 
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Erstes Kapitel 
Bestatigung der Fre_undschaft zwischen Deutschland und Finn

land und Si ch er un g der Sel bstan d igkei t Finnlands. 
Artikel l. 

Die vertragschliessenden Teile erkliiren, dass zwischen Deutschland 
und Finnland kein Kriegszusta.nd besteht und dass sie entschlossen sind, 
fortan in Frieden und Freundschaft mit einander zu !eben. 

Deutschland wird dafür eintreten, dass die Selbstandigkeit und Un
abhii.ngigkeit Finnlands von allen Machten anerkannt wird. Dagegen wird 
Finnland keinen Teil seines Besitzstandes an eine fremde Macht abtreten 
noch einer solchen Macht ein Servitut an seinem Hoheitsgebiet einraumen, 
ohne sich vorher mit Deutschland darüber verstandigt zu haben. 

Artikel 2. 
Die diplomatischen und konsularischen Beziehungen .zwischen den 

vertragschliessenden Teilen werden sofort nach der Bestatigung des Friedens
vertrags aufgenommen werden. Wegen moglichst weitgehender Zulassung 
der beiderseitigen Konsuln bleiben besondere Vereinbarungen vorbehalten. 

Artikel 3. 
Jeder Teil wird die Schiiden ersetzen, die in seinem Gebiet aus An

lass des Krieges von den dortigen staatlichen Organën oder der Bevolkerung 
durch volkerrechtswidrige Hanglungen konsularischen Beamten des anderen 
Teiles an Leben, Freiheit, Gesundheit oder Vermogen zugefügt oder an 
Konsulatsgebiiuden dieses Teiles oder an deren Inventar angerichtet 
worden sind. 

Zweites Kapitel. 
Kriegsen tschadigungen. 

Artikel 4. 
Die vertrngschliessenden Teile verzichten gegenseitig a.uf den Ersatz 

ihrer Kriegskosten, d. b. der staatlichen Aufwendungen für die Krieg
fiihrung, sowie auf den Ersatz der Kriegsschaden, d. h. derjenigen Nach
teile, die ihnen und ihren AngehOrigen in den Kriegsgebieten durch mili
Hi.rische l\Iassnabmen mit Einschluss aller in Feindesland vorgenommenen 
Requisitionen entstandcn sind. 

Drittes Kapitel. 

Wiederherstellung der Staatsvertrage. 
Artikel 5. 

Die infolge des Krieges ausser Kraft getretenen Vertrage zwischen 
Deutschland und Russland sollen für die Beziehungen zwischen den Yer
tragschliessenden Teilen tunlichst bald durch neue Vertrage ersetzt werden, 
die den veranderten Anschauungen und Verhaltnissen entsprechen. Ins
bèsondere werden die beiden Teile. alsbald in Verhandlungen treten, um 
einen Handels- und Schiffahrtsvertrag abzuschliessen. 
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Einstweilen werden die Verkehrsbeziehungen zwischen den beiden 
Landern durch ein gleichzeitig mit dem Friedensvertrage zu unterzeichnendes 
Handels- und Schiffahrtsabkommen geregelt werden. 

Artikel 6. 

Die Vertrage, an denen ausser Deutschland und Russlaod dritte 
Machte beteiligt sind und in welche Finnland neben Russland oder ao 
dessen Stelle eintritt, treten zwischen den vertragschliessenden Teilen bei 
der Bestatigung des Friedensvertrags oder, sofern der Eintritt spater er
folgt, in diesem Zeitpunkt in Kraft. 

Wegen der Kollektivvertrli.ge politischen Inhalts, an denen noch andere 
kriegführende Miichte beteiligt sind, behalten sich die beiden Teile ihre 
Stellungnahme bis nach · Abschluss des allgemeinen Friedens vor. 

Viertes Kapitel. 

Wiederherstellung der Privatrechte. 

Artikel 7. 

Alle in dem Gebiet eines vertragschliessenden Teiles bestehenden Be
stimmungen, wonach mit Rücksicht auf_ den Kriegszustand die Aogehorigen 
des anderen Teiles in Ansehung ihrer Privatrechte irgendwelcher besonderen 
Regelung uoterliegen (Kriegsgesetze), treten mit der Bestitigung dieses 
Vertrags ausser Anwendung . 

.Als Angehôrige eines vertragschliessenden Teiles gelten auch solche 
jqristische Personen und Gesellschaften, die in seinem Gebiet ihren Sitz 
hablm. Ferner sind den Angehôrigen eines Teiles juristische .Personen 
und Gesellschaften, die in se~oem Gebiete nicht ihren Sitz haben, insoweit 
gleichzustelleo, als sie im Gebiete des anderen Teiles den für diese Ange
horigen ge1tenden Bestimmungen unterworfen waren. 

Artikel 8. 
Über privatrechtliche Schuldverhii.ltnisse, die durch Kriegsgesetze be

eintriichtigt worden sind, wird nachstehendes vereinbart: 

§ 1. 
Die Schuldverhiiltnisse werden wiederhergestellt, soweit sich nicht aus 

den Bestimmungen der Artikel 8 bis 12 ein anderes ergibt. 

§ 2. 
Die Bestimmimg des § 1 hindert nicht, dass die Frage, welchen Ein

fiuss die durch den Krieg geschaffenen Zustlinde, insbesondere die durch 
Verkehrshiodernisse oder Handelsverbote herbeigeführte Unmoglichkeit der · 
Erfüllung, auf die Schuldverhliltnisse ausübeo, im Gebiete jedes vertrag
schliessenden Teiles nach den dort für alle Landeseinwobner geltenden 
Gesetzen beurteilt wird. 

Dabei dürfen. die Angehorigeri des anderen Teiles, die durch Mass
nahmen dieses Teiles behindert worden sind, nicht uogünstiger behandelt 
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werden, als die Angehûrigen des eigenen Staates, die durch dessen Mass
nahrnen behindert worden sind. Auch soli derjenige, der dnrch den Krieg 
an der rechtzeitigen Bewirkung einer Leistung behindert war, nicht Ter
pflichtet sein, den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 

§ 3. 
Geldforderungen, deren Bezahlung im Laufe des Krieges auf Grund 

von Kriegsgesetzen verweigert werden konnte, brauchen nicht vor Ablauf 
von drei Monaten nach der Bestatigung des Friedensvertrags bezahlt zu 
werden.. Sie sind, soweit nicht i~ Erganzungsvertrag (Artikel 32 Abs. 2) 
etwas anderes bestimmt wird, von der ursprünglichen Falligkeit an für die 
Dauer des Krieges und der anschliessenden drei Monate ohne Rücksicht 
auf Moratorien mit fünf vom H undert für das Jahr zu verzinsen ; bis 
zur ursprünglichen Falligkeit sind gegebenenfalls die vertraglichen Zinsen 
zu zahlen. 

Bei Wechseln oder Schecks hat die Vorlegung zur Zahlung sowie die 
Protesterhebung mangels Zahlung innerhalb des vierten Monats nach der 
Bestatigung dieses Vertrags zu erfolgen. 

§ 4. 
Für die Abwicklung der Aussenstande und sonstigen privatrechtlichen 

Verbindlichkeiten sind .die staatlich anerkannten Glaubigerschutzverbande 
zur ·Verfolgung der Ansprüche der ihnen angeschlossenen natürlichen und 
juristischen Personen ais deren Bevollmachtigte wechselseitig anzuerkennen 
und zu7.ulassen. 

Artikel 9. 
Jeder vertragschliessende Teil wird sofort nach der Bestatigung des 

Friedensvertrags die Bezahlung seiner Verbindlichkeiten, insbesondere den 
i:iffentlichen Schuldendienst, gegenüber d~n AngehOrigen des anderen Teiles 
wiederaufnehmen. Die vor der Bestatigung fallig gewordenen Verbindlich
keiten werden binnen drei Monaten nach der Bestatigung bezahlt werden. 

Artikel l O. 
Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte, Konzessionen und Privilegien 

sowie ii.hnliche Ansprüche auf offentlich-rechtlicher Grundlage, die durch 
Kriegsgesetze beeintriichtigt worden sind, werden wiederhergestellt, soweit 
sich nicht aus dem Artikel l 2 ein anderes ergibt. 

Jeder Yertragschliessende Teil wird den Angehorigen des anderen 
Teiles, die aus Anlass des Krieges eine gesetzliche Frist für die Vor
nahme einer zur Begründung oder Erhaltung cines gewerblichen Schutz
rechts erforderlichen Handlung versaumt habim, unbeschadet wohlerworbenel'" 
Rechte Dritter, für die Nachholung der Handlung eine Frist Ton min
destens einem Jahre nach der Bestatigung des Friedensvertrags gewahren. 
Gewerbliche Schutzrechte der Angehûrigen des einen Teiles, die .bei Kriegs
ausbruch in Kraft waren, sollen im Gebiete des anderen Teiles wegen 
Nichtausübung nicht TOr Ablauf von vier Jahren nach der Bestatigung 
dieses V ertrags verfallen. 
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W enn in dem Gebiet eines der vertragschliessenden Teile ein ge
werbliches Schutzrecht, das nach Kriegsgcsetzen nicht angemeldet werden 
konnte, TOn demjenigen, der es wahrend des Krieges in dem Gebiete des 
anderen Teiles vorschriftsmli.ssig angemeldet hat, binnen sechs Monaten 
nach der Bestatigung des Friedensvertrags unter Beanspruchung der Prioritiit 
dieser Anmeldung angemeldet wird, so soli die Anmeldung, vorbehaltlich 
der Rechte Dritter, allen inzwischen eingereichten Anmeldungen vorgehen 
und durch inzwischen eingetretene Tatsachen nicht unwirksam gemacht 
werden konnen. 

Artikel 11. 
Die Fristen für die Verjahrung von Rechten sollen im Gebiete jeges 

Yertragschliessenden Teiles gegenüber den Angehorigen des anderen Teiles, 
falls sie zur Zeit des Kriegsausbruchs noch nicht abgelaufen waren, 
frühestens ein Jahr nach der Bestatigung des Friedensvertrags ablaufen. 
Das gleiche gilt von den Fristen zur Vorlegung von Zinsscheinen und 
Gewinnanteilscheinen sowie von ausgelosten oder sonst zahlbar gewordenen 
Wertpapieren. 

Artikel 12. 
Die Tiitigkeit der Stellen, die auf Grund von Kriegsgesetzen mit der 

Beaufsichtigung, Verwahrung, Verwaltung oder Liquidation von Vermogens
gegenstiinden oder der Annahme von Zahlungen befasst worden sind, soli, 
unbeschadet der Bestimmungen des Artikel 13, nach Massgabe der nach
stehenden Grundsatze abgewlckelt werden. 

§ 1. 
Die beaufsichtigten, vcrwahrten oder verwalteten V ermogensgegen

stande sind auf V erlangen des Berechtigten unverzüglich freizugeben; bis 
zur Übernahme durch ·den Berechtigten ist für eine Wahrung seiner 
lnteressen zu sorgen. 

§ 2. 
Die Bestimmungen des § 1 sollen wohlerworbene Rechte Dritter nicht 

berühren. Zahlungen und sonstige Leistungen eines Schuldners, die von 
den im Eingang dieses Artikels erwiihnten Stellen oder auf deren Ver
anlassung entgegengenommen worden sind, sollcn in den Gebieten der ver
tragschliessenden Teile die gleiche Wirkung haben, wie wenn sie der 
Glaubiger selbst empfangen batte. 

Privatrechtliche Verfügungen, die von den bezeichneten Stellen oder 
auf deren Veranlassung oder ihnen gegenüber vorgenommen worden sind, 
bleiben mit Wirkung für beide Teile aufrechtcrhalten. 

§ 3. 
Über die Tatigkeit der im Eingang dieses Artikels erwahnten Stellen, 

insbesondere über die Einnahmen und Ausgaben, ist den Berechtigten auf 
Verlangen unYerzüglich Auskunft zu ertei len. 

Ersatzansprüche wegen der Tatigkei t d ieser Stellen oder wegen der 
auf ihre Veranlassung Yorgenommenen Handluogen konnen nur gemiiss den 
Bestimmungen des Artikel 14 gcltend gcmacht werden. 
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Artikel 13. 
Grundstücke oder Rechte an einem Grundstück, Bergwerksgerechtsame 

sowie Rechte auf die Benutzung oder Ausbeutung von Grundstücken, 
Unternehmungen oder Beteiligungen an einem Unternehmen, insbesondere 
Aktien, die infolge von Kriegsgesetzen verliussert oder dem Berechtigten 
sonst durch Zwang entzogen worden sind, sollen dem früheren ·Berechtigten 
auf einen innerhalb eines Jahres nach der Bestatigung des Friedensvertrags 
zu stellenden Antrag gegen Rückgewlihr der ihm aus Anlass der Verausserung 
oder Entziehung etwa erwachsenen Vorteile frei von allen inzwischen be
gründeten Rechten Dritter wieder übertragen werden. 

Fünftes Kapitel. 

Ersatz für Zivilschaden. 

Artikel 14. 
Der Angehôrige eines vertragschliessenden Teiles, der im Gebiete des 

anderen Teiles infolge von Kriegsgesetzen durch die zeitweilige oder dauernde 
Entziehung von Konzessionen, Privilegien und li.hnlichen Ansprüchen oder 
durch die Beaufsichtigung, Verwahrung, Verwaltung oder Verli.usserung von 
Vermogensgegenstlinden ·cinen Schaden erlitten hat, ist in angemessener 
Weise zu entschadigen, · soweit der Schaden nicht durch Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand ersetzt wird. Dies gilt auch von Aktionaren, die 
wegen ihrer Eigenschaft als feindliche Auslander von einem Bezugsrecht 
ausgeschlossen worden sind. 

Artikel 15. 

Jeder vertragschliessende Teil wird den Zivilangeh-origen des anderen 
Teiles die Schiiden ersetzen, die ihnen in seinem Gebiete wli.hrend des 
Krieges von den dortigen staatlichen Organ en oder der Bevolkerung_ durch 
volkerrechtswidrige Gewaltakte an Leben, Gesundheit oder Vermogen zu
gefli.gt worden sind. 

Artikel lG. 

Jeder vertragschliessende Teil wird die von ihm in seinem Gebiete 
bei Angehorigen des anderen Tei]es angeforderten Gegenstli.nde, soweit die-s 
noch nicht geschehen ist, unverzüglich bezahlen. 

Artikel 17. 

Zur Feststellung der nach Artikel 14, 15 zu ersetzenden Schliden 
soli alsbald nach der Bestatigung des Friedensvertrags eine Kommission 
in Berlin · zusammentreten, die zu je einem Drittel aus Vertretern der 
beiden Teile und neutralen Mitgliedern gebildet wird; um die Bezeichnung 
der neutralen Mitglieder, darunter des Vorsitzenden; wird der Prasident 
des Schweizerischen Bundesrats gebeten werden. 

Die Kommission stellt die . für ihre Entscheidungen maasgebenden 
Grundslitzc auf; auch erlasst sie die zur Erledigung ihrer Aufgaben er
forderliche Geschaftsordnung und die Bestimmungen über das dabei ein-
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zuschlagende Verfahren. Ihre Entscheidungen erfolgen in Unterkommis· 
sionen, die aus je einem Vertreter der beiden Teile und einem neutralen 
Obmann gebildet werden. Die von den Unterkommissionen festgestellten 
Betrage sind innerhalb eines Monats nach der Feststellung zu bezahlen. 

Sechstes KapiteL 
Austausch der Kriegsgefangeuen und Zivilinternierten. 

Artikel 1~. 

Die kriegsgefaugeneu FinnHinder in Deutschland und die kriegs· 
gefangeneu Deutschen in Finuland sollen "tunlichst bald in bestimmten, von 
einer deutsch·finuischen Kommission zu vereinbarenden Zeitraumen und 
unter Ersatz der für sie aufgewendeten Kosten ausgetauscht werden, soweit 
sie nicht mit Zustimmung des Aufenthaltsstaats in dessen Gebiete zu bleiben 
oder sich in ein anderes Land zu begeben wünschen. 

Die Kommission hat auch die weiteren Einzelheiten des Austausches 
zu regeln und seine Durchführung zu überwachen. 

Artikel 19. 
Die . beiderseitigeu verschickten oder internierten Zivilangehorigen 

werden tunlichst bald unentgeltlich heimbefordert werden, soweit sie nicht 
mit Zustimmung des Aufenthaltsstaats in dessen Gebiete zu bleiben oder 
si ch in ein anderes Land zu · begeben wünschen. Die Regelung der Einzel· 
heiten und die Überwachung ihrer Durchführung soll durch die im 
Artikel 18 erwahnte Kommission erfolgen. 

Die Finnische Regierung wird sich bemühen, von der Russischen Re· 
gierung die Freilassung derjenigen Deutschen zu erlangen, die auf finnischem 
Gebiete festgeuommen worden sind und sich zur Zeit ausserhalb Fiunlands 
auf russjschem Gebiete befinden. 

Artikel 20. 
Die Angehorigen eines Teiles, die bei Kriegsausbruch in dem Gebiete 

des anderen Teiles ihren Wohnsitz oder eine gewerbliche oder Handels· 
niederla5sung hatten und sich nicht in diesem Gebiet aufhalten, konnen 
dorthin zurückkehren, sobald sich' der andere Teil nicht mehr im Kriegs· 
zustande befindet. Die Rückkehr kann nur aus Gründen der inneren oder 
ausseren Sicherheit des Staates v.ersagt werden. 

Als Ausweis genügt ein von den Behorden des Heimatstaats ausge· 
stellter Pass, wonach der Inhaber zu den im Absatz 1 bezeichneten Per· 
sonen gehort; ein Sichtvermerk auf dem Passe ist nicht erforderlich. 

Artikel 21. 
Jeder vertragschliessende Teil verpflichtet sich, die auf seinem Gebiete 

befindlichen Grabstatten der Heeresangehorigen sowie der wlihrend der 
Internierung oder Verschickung verstorbenen sonstigen Angehorigen· des 
anderen Teil es zu achten und zu unterhalten; auch konnen Beauftragte 
dieses Teiles die Pflege und angemessene Ausschmückung der Grabstatten 
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im Einvernehmen mit den Landesbehorden besorgen. Die mit der Pfiege 
der Grabstatten zusammenhlingenden Einzelfragen bleiben weiterer Verein
barung >orbehalten. 

Siebentes Kapitel. 
A mn estie. 
Artikel 22. 

Jcder vertragschliessende Teil gewlihrt volle Straffreiheit den dem 
anderen Teile angehorenden Kriegsgefaugenen für alle von ihnen begangenen 
Straftaten, fcrner den internierten oder verschicktcn Zivilangehorigen des 
andern Teiles für die wahrend der Internierung oder Verschickung be
gangcnen Straftaten, endlich allen Angehûrigen des anderen Teiles für die 
zu dessen Gunsten begangenen Straftaten sowie für Verstosse gegen die 
zum Nacbteil feindlicher Auslander ergangenen Ausnabmegesetze. 

Die Straffreibeit erstreckt sich nicht auf Hanàlungen, die nach der 
Bestatigung des Friedensvertrags begangen werden. 

Artikel 23. 
J eder Teil gewahrt voile Straffreiheit sein en eigen en AngehOrigen in 

Ansebung der Arbeiten, die sie im Gebiete des anderen Teiles ais Kriegs
gefangene, Zivilinternierte oder Verschickte geleistet haben. 

Artikel 24. 
Die vertragschliessenden Teile behalten sich vor, weitere Verein

barungen zu treffen, wonach jeder Teil wegen der zu seinen Ungunsten 
begangcnen Handlungen Freiheit von Strafen und sonstigen Rechtsnach
teilen gewli.hrt. 

Achtes Kapitel. 
Rehandlung der in die Gewalt des Gegners geratenen Kauf

fahrteischiffe und Schiffsladungen. 
Artikel 25. 

Kauffahrteischiffe eines vertragschliessenden Teiles, die bei Kriegs
ausbruch in den Hafen des anderen Teiles !agen, werden ebenso wie ihre 
Ladungen zurückgegeben oder, soweit dies nicbt moglich ist, in Geld er
sctzt werden. Für die Benutzung solcber Embargoscbiffe wii.hrend des 
Krieges ist die übliche Tageszeitfracht zu vergüten. 

Artikel 26. 
Deutscbe Kauffahrteischiffe und ihre Ladungen, die sich, abgesehen 

von den Fallen des Artikel 25, bei der Unterzeichnung dieses Vertrags 
im Machtbereiche Finnlands. befinden oder spater dorthin gelangen, sollen 
zurückgegeben werden, wenn sie bei Kriegsausbruch in einem feindlichen 
Hafen !agen oder in neutralen Hoheitsgewassern von feindlichen Streit
kraften aufgebracbt worden sind. 

Artikel 27. 
Die im Macbtbereich eines vertragscbliessenden Teiles befindlichen, 

ais Prisen aufgebracbten Kauffahrteischiffe des anderen Teiles sollen, wenn 
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sie vor der Bestlitigung des Friedensvertrags durcb rechtskraftiges Drtei! 
eines Prisengerichts kondemniert worden sind und nicht unter die Be
stimmungen der Artikel 25, 26 fallen, ais endgültig eingezogen angesehen 
werden; im übrigen sind sie zurückzugeoen oder, soweit sie nicht mehr 
vorhanden sind, in Geld zu ersetzen. 

Die Bestimmungen des Absatz 1 finden auf die ais Prisen aufge
brachten Schiffsladungen von Angehiirigen der vertragschliessenden Teile 
entsprechende Anwendung. Doch sollen Güter von Angehiirigen des einen 
Teiles, die auf Schiffen feindlicher Flagge in die Gewalt des anderen Teiles 
geraten sind, in allen Fallen den Berechtigten herausgegeben oder, soweit 
dies nicht miiglich ist, in Geld ersetzt werden. 

Artikel 28. 

Die Durchfiihrung der in den Artikeln 25 bis 27 enthaltenen Be
stimmungen, insbesondere die Festsetzung der zu zahlenden Entschadigungen, 
erfolgt durch eine gemischte Kommission, die aus je einem Vertreter der 
vertragschliessenden Teile und einem neutralen Obmann besteht und binnen 
drei .l\Ionaten nach' der Bestatigung des Friedensvertrags in Stettin zu
sammentreten wird; um die Bezeichnung des Obmanns wird der Prasident 
des Schweizerischen Bundesrats gebeten werden. 

Artikel 29. 

Die vertragschliessenden Teile werden alles, was in ihrer ::\Iacht liegt, 
tun, damit die nach Artikel 25 bis 2 7 zurückzugebenden Kauffahrteischiffe 
nebst ihren Ladungen frei nach der Heimat zurückgelangen konnen. 

Auch werden beide Teile einander bei der Herstellung gesicherter 
Schiffabrtswege für den durch den Krieg gestorten gegenseitigen Handels
verkehr jede Unterstützung zuteil werden lassen. 

~euntes Kapitel. 

Regelung der Aalandfrage. 

Artikel 30. 

Die vertragscbliessenden Teile sind darüber einig, dass die auf den 
Aal:md-Inseln angelegten Befestiguogen sobald ais moglich zu entfernen 
und die dauernde Nichtbefestigung dieser Inseln, ;wie ihre sonstige Be
handlung in militarischer und schiffahrtstechnischer Hinsicht durch ein be
sonderes Abkommen zwiscben Deutschland, Finn land, Russland und Schweden 
zu regeln sind; hierzu werden auf Wunsch Deutschlands auch andere An
liegerstaaten der Ostsee. hinzuzuziehen sein. 

Zehntes Kapitel. 

Sc hl us s bes ti mm u ngen. 

Artikel 31. 
Dieser Friedensvertrag wird bestatigt werden. Die Bestatigungs

urkunden sollen tunlichst bald in Berlin ausgetauscht werden. 
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Artikel 32. 

Der Friedensvertrag tritt, . soweit darin nicht ein anderes bestimmt 
ist, mit seiner Bestlitigung in Kraft. 

Zur Erganzung des Vertrags werden binnen vier Monaten nach der 
Bestatigung Vertreter der vertragschliessenden Teile in Berlin zusammen
treten. 

Zu Urkund dessen baben die beiderseitigen Bevollmiicbtigten den 
gegenwli.rtigen Yertrag unterzeichoet nod ihre Siegel beigedrückt. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift m Berlin am 7. l\farz 1918. 

(L. S.) Gmt von HertZing. (L. S.) Dr. Hjelt. 
(L. S.) Dr. Erich. 
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Convention de commerce et de navigation; signée à Berlin, 
le 7 mars 1918.*)**) 

Deutscltes Reiclis-Geutzblatt 1918, No. 85. 

Handels- und Schiffahrtsabkommen zwischen Deutschland und 
Finn land. 

Die Kaiserlich Deutsche Regierung und die Finnische Regierung, von 
dem Wunsche geleitet, die durch den Krieg zwischen Deutschland und 
Russland unterbrochenen Beziehungen des freundschaftlichen Verkebrs 
zwischen Deutschland -qnd Finnland wieder anzuknüpfen und für die 
Zukunft moglichst erspriesslich zu gestalten, baben beschlossen, ein Handels
und Schiffahrtsabkommen zu vereinbaren, und zu diesem Zwecke zu Bevoll
mlichtigten ernannt: 

die Kaiserlich' Deutsche Regierung: 
den Kanzler des Deutschen Reichs, Dr. Grafen von Hertling, 

die Finnische Regierung: 
Herrn Dr. phil. Edvard Immanuel Hjelt, Staatsrat, stell

vertretenden, Kanzler der Universitli.t Helsingfors, und 
Herrn Dr. jur. Rafael Waldemar Erich, Professor des Staats-

und Vôlkerrechts an der Universitli.t Helsingfors, 

welche nach gegenseitiger l\Iitteiluog ihrer in guter und geboriger Form 
befundenen Vollmachten über nacbstehende Bestimmungen übereingekom
men sind: 

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 25 juin 1918. 
**) Comp. ci-dessous, No. 227. 


